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Hausordnung der Einrichtung 

1. Öffnungs- und Schließzeiten 

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag, 6:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. 

Die reguläre Betreuung der Kinder in den Gruppen erfolgt von 8:00 bis 15:00 Uhr. 

Außerhalb dieser Zeit findet eine gruppenübergreifende Betreuung statt. 

Schließtage: 

• Freitag nach Christi Himmelfahrt 

• zwischen Weihnachten und Neujahr 

• zwei pädagogische Tage (Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben) 

 

2. Bringen, Abholen und Aufsichtspflicht 

Die Verantwortung der Erzieher:innen beginnt und endet mit der persönlichen Übergabe 

des Kindes an die Erzieher:innen bzw. an die Eltern. Begleitende Geschwisterkinder oder 

Freunde unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern. 

Kinder dürfen nur nach gültiger Vollmacht und Vorlage eines Ausweises an andere 

Personen übergeben werden – eine Abholung durch Geschwister ist möglich, wenn sie 

mindestens 14 Jahre alt sind und die Abholung dem Kind zugemutet werden kann. 

Während des Kita-Besuchs und auf den damit verbundenen Wegen besteht gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz. 

Unfälle sind der Kitaleitung umgehend zu melden. 

Bei Veranstaltungen innerhalb oder außerhalb der Einrichtung, an denen Eltern teilnehmen, 

liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 

 

3. Organisation 

Der Kinderkreis findet gruppenintern am Vormittag statt. Die Frühstückszeit ist von 7:30 

bis 9:00 Uhr.  

Die Angebote in den Gruppen beginnen ab 9:00 Uhr. Sollte Ihr Kind später erscheinen, 

kann es vorkommen, dass es in einer anderen Gruppe betreut wird. 

 

4. Krankheiten und Fehlzeiten 

Eltern melden ihr Kind bis 9:00 Uhr ab. 

Ansteckende Krankheiten (Infektionsschutzgesetz) müssen umgehend gemeldet werden. 

Eltern müssen Befindlichkeitsstörungen ihres Kindes mitteilen, auch wenn diese 

abgeklungen erscheinen (z. B. Übelkeit, Durchfall). 

Bei Medikamentengabe informieren die Eltern die Erzieher:innen. 
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Zeigt ein Kind Krankheitssymptome, werden die Eltern benachrichtigt und müssen ihr Kind 

abholen. Nach Erkrankung eines Kindes muss eine mindestens 48-stündige symptomfreie 

Phase eingehalten werden, bevor das Kind die Einrichtung wieder besuchen darf. 

Für die Medikamentengabe in der Einrichtung ist eine ärztliche Bescheinigung mit 

genauer Dosierungsanweisung notwendig. Homöopathische Mittel dürfen nur mit 

schriftlichem Einverständnis der Eltern gegeben werden. 

 

5. Ordnung und Sauberkeit 

Die Kinder betreten die Räume ohne Straßenschuhe oder mit 

Schuhüberziehern/Gästepantoffeln. 

In der Garderobe achten alle Personen auf Ordnung. 

 

6. Sicherheit 

Die Gartentür und die Tür zur Straße sind stets geschlossen zu halten. Aus 

Sicherheitsgründen sollten die Kinder keine Hosenträger, Schlüsselanhänger oder 

Zippverschlüsse an ihrer Kleidung tragen. Fingerringe, Ohrringe und Ketten sind nicht 

erlaubt, da sie ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen.  

Die Wäschebeutel sollten aus Stoff und nicht aus Plastik sein.  

Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder sauber, wettergerecht gekleidet sind und über 

festes Schuhwerk verfügen, sowohl für Hausschuhe als auch für Sommerschuhe.  

Haustiere sind in der Einrichtung nur nach Absprache erlaubt; Eltern dürfen keine Tiere 

ohne vorherige Genehmigung mitbringen. 

 

7. Haftung 

Für mitgebrachte Spielsachen oder persönliche Gegenstände übernimmt die Einrichtung 

keine Haftung. 

Die Eltern haften für Garderobe und Taschen. 

Für nicht ordnungsgemäß angeschlossene Fahrräder, Laufräder, Roller etc. wird keine 

Haftung übernommen. 

 

Unsere Hausordnung ist verbindlich für alle Eltern und Kinder. 

Die Erzieher:innen und der Träger sorgen dafür, dass die Hausordnung eingehalten 

wird. 

 

        Hirschfeld, 24.02.2026 


